
LANDESGESETZBLATT
FÜR TIROL

STÜCK 23 / JAHRGANG 2012 Herausgegeben und versendet am 19. Juni 2012

64. Verordnung der Landesregierung vom 22. Mai 2012, mit der eine längere Frist für die Fortschrei-
bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Finkenberg festgelegt wird

65. Verordnung der Landesregierung vom 22. Mai 2012, mit der eine längere Frist für die Fortschrei-
bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Inzing festgelegt wird

66. Verordnung der Landesregierung vom 22. Mai 2012, mit der eine längere Frist für die Fortschrei-
bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Rietz festgelegt wird

67. Verordnung der Landesregierung vom 22. Mai 2012, mit der eine längere Frist für die Fortschrei-
bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Tux festgelegt wird

64. Verordnung der Landesregierung vom 22. Mai 2012, mit der eine längere Frist für
die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Finkenberg
festgelegt wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Finkenberg
wird mit elf Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-

nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Finkenberg bis spätestens 21. November 2012
zu beschließen und der Landesregierung zur aufsichts-
behördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

65. Verordnung der Landesregierung vom 22. Mai 2012, mit der eine längere Frist für
die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Inzing fest-
gelegt wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Inzing wird
mit zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-

nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Inzing bis spätestens 26. November 2014 zu be-
schließen und der Landesregierung zur aufsichtsbe-
hördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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66. Verordnung der Landesregierung vom 22. Mai 2012, mit der eine längere Frist für
die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Rietz fest-
gelegt wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Rietz wird mit
15 Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-

nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Rietz bis spätestens 13. November 2017 zu be-
schließen und der Landesregierung zur aufsichtsbe-
hördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

67. Verordnung der Landesregierung vom 22. Mai 2012, mit der eine längere Frist für die
Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Tux festgelegt
wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Tux wird mit
zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-

nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Tux bis spätestens 30. Oktober 2013 zu be-
schließen und der Landesregierung zur aufsichtsbe-
hördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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